
3

Vorwort

Die bundeseinheitlichen Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) sind zur
einheitlichen Anwendung bei allen Feuerwehren im Bundesgebiet einge-
führt. Zweck der Feuerwehr-Dienstvorschrift ist es, die erforderliche Ein-
heitlichkeit im Feuerwehrdienst herbeizuführen und auch zukünftig sicher-
zustellen. Sie gelten für den Einsatz und für die Ausbildung.

Die vorliegende Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 »Führung und Leitung
im Einsatz« (FwDV 100) regelt Grundsätzliches. In dieser Feuerwehr-
Dienstvorschrift wird ein Führungssystem beschrieben, das die Führungs-
organisation, den Führungsvorgang und die Führungsmittel erläutert und
festlegt. Hierdurch soll unter anderem ein dem jeweiligen Schadenereignis
beziehungsweise der jeweiligen Gefahrenlage entsprechender kontinuierli-
cher Aufbau der Führungsorganisation ermöglicht werden; beginnend beim
alltäglichen Einsatz einer Gruppe bis hin zum Großeinsatz bei weiträumi-
gen Schadenlagen.

Die FwDV 100 gewährleistet sowohl die länderübergreifende Zusam-
menarbeit als auch die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen,
Einrichtungen und Behörden. Bei der Überarbeitung der Feuerwehr-Dienst-
vorschrift wurde beachtet, dass die Länder ihre rechtlichen Festlegungen
beibehalten können.

Die FwDV 100 »Führung und Leitung im Einsatz« baut auf die zwischen
1975 und 1980 erarbeitete FwDV 12/1 »Einsatzleitung − Führungssys-
tem« und auf die Katastrophenschutz-Dienstvorschrift KatS-Dv 100 »Füh-
rung im Einsatz« aus dem Jahre 1982 auf. Nach Wegfall der KatS-Dv 100 im
Zuge der geänderten Zivilschutzkonzeption ist es sinnvoll geworden, die
Bezeichnung dieser Feuerwehr-Dienstvorschrift dem bei Polizei, Bundes-
wehr und den Hilfsorganisationen geläufigen Nummerierungssystem anzu-
passen und sie FwDV 100 zu nennen.
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